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Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Frauenfacheinrichtungen 
 

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstel-

lung 

vom 16.08.2021 – IV GS –  

 

Präambel 

Frauenhäuser stellen einen unverzichtbaren und wichtigen Bestandteil im Einsatz gegen 

Gewalt an Frauen in Schleswig-Holstein dar. Hierbei ist ein adäquater baulicher Zustand der 

Gebäude unabdingbare Voraussetzung, um den schutzsuchenden Frauen angemessene 

Hilfe zukommen lassen zu können. Einen solchen sicherzustellen, liegt daher im unmittelba-

ren Interesse des Landes. 

 

Das Land stellt beginnend mit dem Haushaltsjahr 2018 gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 lite-

ra l des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisie-

rungsProgramm für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ Haushaltsmittel für In-

vestitionen in Frauenfacheinrichtungen bereit. 

 

Die Schaffung und Modernisierung von Wohnraum in Frauenhäusern kann dabei grundsätz-

lich auch aus Mitteln der sozialen Wohnraumförderung in Form von Darlehen und Zuschüs-

sen gefördert werden. Zuwendungen nach dieser Richtlinie ergänzen diese Förderung.  

  

 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Gegenstand der Förderung und Zuwendungszweck 
 

1.1 Das Land gewährt Zuwendungen an Eigentümerinnen und Eigentümer (Förderbe-

rechtigte) von Immobilien in Schleswig-Holstein, die als Frauenhäuser genutzt wer-

den oder bei denen eine solche Nutzung konkret geplant ist (Frauenhäuser). Geför-

dert wird die Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnah-

men in Frauenhäusern (Maßnahmen) nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie § 44 

Landeshaushaltsordnung (LHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. 

 

1.2 Durch die Zuwendungen nach dieser Richtlinie soll erreicht werden, dass die Durch-

führung erforderlicher Maßnahmen nicht von einem Eigenkapital der Förderberechtig-

ten abhängig ist. Dies soll durch eine bestmögliche Kombination der Zuwendungen 
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nach dieser Richtlinie und aus Mitteln der sozialen Wohnraumförderung erreicht wer-

den. 

 

1.3 Eine Zuwendung erfolgt im Regelfall ergänzend zur Förderung im Rahmen der sozia-

len Wohnraumförderung. Zuwendungsfähig sind im Einzelnen: 

1.3.1 die Kosten für Modernisierungen oder anderer Arbeiten, die innerhalb einer Maß-

nahme nicht durch die soziale Wohnraumförderung gefördert werden können,  

1.3.2 die im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung erforderlichen, einzusetzenden 

liquiden oder zufließenden Eigenmittel. 

 

1.4 Zuwendungen nach dieser Richtlinie sind grundsätzlich nachrangig gegenüber einer 

Förderung aus Mitteln der sozialen Wohnraumförderung. Über Ausnahmen entschei-

det die Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bewilligungsstelle) im Einvernehmen mit 

dem für Gleichstellung zuständigen Ministerium (Ministerium). 

 

1.5 Sollte eine Förderung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung im Einzelfall 

nicht in Betracht kommen, kann eine Maßnahme auch alleine nach dieser Richtlinie 

gefördert werden.  

 

 

1.6 Die Mittel werden durch die Bewilligungsstelle im Auftrag des Ministeriums vergeben. 

Die Bewilligungsstelle übernimmt das Antrags-, Bewilligungs- und Auszahlungsver-

fahren sowie die Prüfung des Nachweises der Verwendung. Vor wesentlichen Ent-

scheidungen ist Einvernehmen mit dem Ministerium herzustellen. 

 

1.7 Durch die Zuwendung soll eine ausreichende Ausstattung und ein bedarfsgerechtes 

Wohnraumangebot in Frauenhäusern gewährleistet werden.  

 

1.8 Sofern mit einer Maßnahme zusätzlicher Raum geschaffen werden soll, der – vorbe-

haltlich einer Finanzierung der laufenden Kosten – eine Erhöhung der zur Verfügung 

stehenden Frauenhausplätze ermöglicht, ist diese Maßnahme im Einzelfall ebenfalls 

zuwendungsfähig. Voraussetzung einer derartigen Zuwendung ist, dass die Förder-

berechtigten einen tatsächlichen Bedarf für zusätzlichen Raum darlegen und nach-

weisen, dass die Finanzierung der laufenden Kosten des Betriebs gesichert ist. Aus 

der Zuwendung für die Schaffung zusätzlichen Raums erwächst kein Rechtsanspruch 

auf eine Förderung des laufenden Betriebs dieser weiteren Plätze oder auf die Aner-

kennung eines insoweit bestehenden Bedarfs. 
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1.9 Ein Anspruch der Förderberechtigten auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. 

Die Bewilligungsstelle entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 

 

2. Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 
 

2.1 Zuwendungen dürfen nur gewährt werden, sofern die Finanzierung der Maßnahme 

vollumfänglich unter Einbeziehung der Zuwendung nach dieser Richtlinie gesichert ist. 

Ein entsprechender Finanzierungsplan und die zur baulichen Beurteilung notwendi-

gen Unterlagen müssen der Bewilligungsstelle vor Bewilligung der Zuwendung vor-

liegen.  

 

2.2 Zweckbindung 

2.2.1 Die Zuwendung setzt eine rechtliche Sicherung voraus, dass geförderte Immobi-

lien für die Dauer von mindestens zehn und höchstens fünfunddreißig Jahren wei-

terhin als Frauenhaus genutzt werden (Zweckbindung). Über die Dauer und den 

Beginn der Zweckbindung im Einzelfall entscheidet die Bewilligungsstelle unter 

Berücksichtigung der konkreten Zuwendungshöhe und der durchgeführten Maß-

nahme. Eine Zweckbindung der sozialen Wohnraumförderung bleibt unberührt.  

2.2.2 Die Förderberechtigten haben geplante Nutzungsänderungen, die die Zweckbin-

dung berühren, der Bewilligungsstelle anzuzeigen. Eine Nutzungsänderung ist 

nur mit Zustimmung der Bewilligungsstelle zulässig. Eine Nutzungsänderung be-

rührt die Zweckbindung dann nicht, wenn die Immobilie noch als Frauenhaus ge-

nutzt wird und die Nutzung der übrigen Räume dieser oder vergleichbaren Funk-

tionen zugeordnet werden kann. 

2.2.3 Die Bewilligungsstelle kann Förderberechtigte ganz, teilweise oder für einen be-

stimmten Zeitraum von der Zweckbindung freistellen, wenn unter Berücksichti-

gung der Ziele dieser Richtlinie ein überwiegendes öffentliches Interesse an der 

Freistellung besteht oder ein weit überwiegendes, berechtigtes Interesse der För-

derberechtigten an der Freistellung besteht. 

2.2.4 Ein Anspruch auf Freistellung von der Zweckbindung besteht nicht. Es gelten die 

Vorschriften des § 14 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in Schleswig-

Holstein über die Freistellung sinngemäß. 
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2.3 Die Maßnahme darf vor Erteilung des Zuwendungsbescheides noch nicht begonnen 

sein. Planung, die planungsbezogene Bodenuntersuchung, Grunderwerb und Her-

richten des Grundstücks gelten nicht als Beginn der Maßnahme. Die Bewilligungsstel-

le kann im Einzelfall auf Antrag einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zustimmen. 

Dies begründet keinen Rechtsanspruch auf eine Zuwendung. 

 

2.4 Sofern für die konkrete Maßnahme eine Teilförderung aus dem Bereich der sozialen 

Wohnraumförderung bereits gewährt worden ist, kann die Bewilligungsstelle von ei-

ner Zuwendungsfähigkeit der Gesamtmaßnahme ausgehen. Eine Prüfung bleibt der 

Bewilligungsstelle je nach Einzelfall vorbehalten. 

 

 

3. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 

3.1 Zuwendungsart 

3.1.1 Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als Fehlbedarfsfinanzierung 

bewilligt. 

3.1.2 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.  

 

3.2 Bemessungsgrundlage 

3.2.1 Bemessungsgrundlage jeder Zuwendung sind die zuwendungsfähigen Gesamt-

ausgaben, deren Erforderlichkeit für eine sparsame und zweckmäßige Ausfüh-

rung der jeweiligen Maßnahme nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Kos-

tensenkung durch die Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (ARGE) 

und die Bewilligungsstelle bestätigt wird. Dabei sind die besonderen Anforderun-

gen an die Ausstattung von Frauenhäusern zu beachten. Die besonderen Bedürf-

nisse von Menschen mit Behinderung sind zu berücksichtigen.   

3.2.2 Bemessungsgrundlage für eine Zuwendung nach 1.3.2 sind die für eine Förde-

rung im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung erforderlichen einzusetzenden 

liquiden oder zufließenden Eigenmittel gemäß den Berechnungen der Bewilli-

gungsstelle im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung. 

3.2.3 Zuwendungsfähig ist auch die für die Funktionsfähigkeit der Frauenhäuser erfor-

derliche Ausstattung, soweit es sich dabei um Gegenstände und Anlagen handelt, 

die für die Nutzung des Gebäudes als solches erforderlich und fest mit dem Ge-

bäude verbunden bzw. nicht beweglich sind, so z.B. bauliche Maßnahmen zur 

Umsetzung der Inklusion, sanitäre Anlagen, Fußbodenbeläge, Leitungen. 
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3.2.4 Laufende Kosten der Verwaltung (Personalkosten, Sachkosten) und eine Möblie-

rung sind nicht zuwendungsfähig. 

 

3.3 Höhe der Zuwendung 

3.3.1 Sofern eine Maßnahme alleine nach dieser Richtlinie gefördert wird, kann die Zu-

wendung bis zu 100 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Bei einer pa-

rallelen Förderung aus Mitteln der sozialen Wohnraumförderung oder anderer 

Zuwendungsmittel darf die Summe der gesamten Fördermittel die tatsächlichen 

Kosten der Maßnahme nicht übersteigen. Soweit andere Drittmittel in Anspruch 

genommen werden, verringert sich der Fehlbetrag entsprechend. Die Bewilli-

gungsstelle soll im Einzelfall auf die Inanspruchnahme weiterer Zuwendungsmittel 

hinwirken. 

3.3.2 Die Höhe der Zuwendung für eine einzelne Maßnahme richtet sich nach dem tat-

sächlichen, durch die Förderberechtigten dargelegten und angemeldeten Bedarf 

und wird von der Bewilligungsstelle individuell festgesetzt.  

 

3.4 Bagatellgrenze 

Zuwendungen unter 10.000,00 Euro sollen nicht bewilligt werden. 

 

 

4. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
Ein förmliches Vergabeverfahren ist keine Zuwendungsvoraussetzung. Es gelten die 

Bestimmungen von Nr. 3 der allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 

Projektförderung (ANBest-P zu § 44 LHO). 

 

 

II. Zuwendungsverfahren 
 

1. ARGE als fachlich zuständige technische Dienstleisterin des Landes Schles-
wig-Holstein  
 

1.1 Die ARGE ist als fachlich zuständige technische Dienstleisterin des Landes Schles-

wig-Holstein im Sinne der Nr. 6.1 der Verwaltungsvorschrift zu § 44 Landeshaus-

haltsordnung (LHO) für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden, Kreise, 

Ämter und Zweckverbände (kommunale Körperschaften) (VV-K  zu § 44 LHO) bezie-

hungsweise der Nr. 6.3 der Verwaltungsvorschrift zu § 44 LHO für Zuwendungen an 
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Dritte mit Ausnahme der kommunalen Gebietskörperschaften und Zweckverbände 

(VV zu § 44 LHO) zu beteiligen. 

 

1.2 Die ARGE begleitet  bei der Antragsvorbereitung, der Antragstellung sowie im Bewil-

ligungsverfahren im Hinblick auf baufachliche Fragen und baufachliche Anforderun-

gen. Sie führt bei allen Maßnahmen eine beratende Prüfung der Plan- und Ausfüh-

rungsunterlagen durch und schließt diese mit einem bauwirtschaftlichen Abschluss-

vermerk ab, der dem Förderantrag beizufügen ist. Der bauwirtschaftliche Abschluss-

vermerk erstreckt sich dabei auch auf die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der 

Planung und Konstruktion sowie die Angemessenheit der Kosten. 

 

 

2. Antragsstellung 
 

2.1 Förderberechtigte können die Zuwendung für eine Maßnahme beginnend mit dem 

Tag nach der Veröffentlichung dieser Richtlinie im Amtsblatt bei der Bewilligungsstel-

le beantragen. Der Antrag kann formlos schriftlich gestellt werden. Je Frauenhaus 

kann nur ein Antrag auf Zuwendung gestellt werden.  

 

2.2 Vor der Antragstellung müssen sich die Förderberechtigten mit der kommunalen Kör-

perschaft, die die Verantwortung für die Sicherstellung eines ausreichenden Ange-

bots an Plätzen in Frauenhäusern trägt (Belegenheitskörperschaft), ins Benehmen 

setzen. Die Maßnahme ist hinsichtlich ihrer Erforderlichkeit aus Sicht der Belegen-

heitskörperschaft abzustimmen. Der Anmeldung ist eine entsprechende Stellung-

nahme der Belegenheitskörperschaft beizufügen. Sofern Förderberechtigte und Be-

legenheitskörperschaft identisch sind, muss sich die Erforderlichkeit aus der Antrag-

stellung ergeben. 

 

2.3 Soll mit einer Maßnahme zusätzlicher Raum geschaffen werden, der – vorbehaltlich 

einer Finanzierung der laufenden Kosten – eine Erhöhung der zur Verfügung stehen-

den Frauenhausplätze ermöglicht, hat die Stellungnahme der Belegenheitskörper-

schaft, den insoweit bestehenden tatsächlichen Bedarf darzulegen. Die Förderbe-

rechtigten haben nachzuweisen, dass die Finanzierung der laufenden Kosten des Be-

triebs nach der Erweiterung gesichert ist. 

 

2.4 Die Bewilligungsstelle kann eingehende Anträge zunächst sammeln und über einge-

gangene Anträge zusammen entscheiden. Soweit für eine Maßnahme gleichzeitig ei-
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ne Förderung aus Mitteln der sozialen Wohnraumförderung beantragt ist, hat die Be-

willigungsstelle insbesondere auf eine Koordinierung beider Fördermöglichkeiten hin-

zuwirken. Ein Antrag auf Förderung nach der sozialen Wohnraumförderung kann in 

einen Antrag auf Zuwendung nach dieser Richtlinie umgedeutet werden. 

 

2.5 Der Antrag muss folgende Angaben enthalten: 

- die Beschreibung der Maßnahme unter Angabe des Trägers sowie bei kommu-

nalen Förderberechtigten des amtlichen Gemeindeschlüssels, 

- Beginn und Ende der Maßnahme, 

- einen Kosten- und Finanzierungsplan mit Aufschlüsselung der Finanzierungsbe-

teiligten, 

- eine Bewertung des Kosten- und Finanzierungsplans durch die ARGE, 

- eine Aufstellung nach DIN 276, 

- eine Bestätigung über die längerfristige Nutzbarkeit des Gebäudes als Frauen-

haus durch die ARGE, 

- die Stellungnahme der Belegenheitskörperschaft, 

- den bauwirtschaftlichen Abschlussvermerk der ARGE. 

Die Bewilligungsstelle kann weitere zur Beurteilung notwendige Unterlagen anfordern. 

 

 

3. Bewilligung 
 

3.1 Die Bewilligungsstelle prüft die Anträge auf Einhaltung der Fördervoraussetzungen 

und entscheidet im Einvernehmen mit dem Ministerium durch schriftlichen Förderbe-

scheid. 

 

3.2 Sofern ausreichende Haushaltsmittel für die Förderung sämtlicher Maßnahmen nicht 

zur Verfügung stehen, hat die Bewilligungsstelle im Einvernehmen mit dem Ministeri-

um, die Zuteilung der Mittel entsprechend dem Zuwendungszweck vorzunehmen. 

 

 

4. Auszahlung, Abrechnung und Nachweis der Verwendung 
 

4.1 Für die Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung, den Nachweis und die Prüfung 

der Verwendung, eine gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-

scheides und für die Rückforderung der gewährten Zuwendung der bewilligten Mittel 

gelten die Vorschriften zur Gewährung von Zuschüssen nach den Wohnraumförde-
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rungsbestimmungen (WFB) der sozialen Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein 

entsprechend. Eine dingliche Sicherung durch Eintragung einer Grundschuld kann ab 

einer Zuwendungssumme von 50.000,00 € verlangt werden. Bei Kommunen wird hie-

rauf verzichtet. 

 

4.2 Die Förderberechtigten haben die insoweit erforderlichen Daten zu erheben und ent-

sprechend den im Zuwendungsbescheid festgelegten Vorgaben und Fristen oder 

nach individueller Aufforderung an die Bewilligungsstelle zu übermitteln. 

 

5. Sonstiges 
Im Übrigen gelten für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung 

sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls er-

forderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der ge-

währten Zuwendung die VV/VV-K zu § 44 LHO und die §§ 116, 117, 117a Landes-

verwaltungsgesetz (LVwG), soweit nicht Abweichungen zugelassen worden sind.  

 

III. Geltungsdauer 
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft und gilt bis zum 31.12.2022. 


